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Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 
 
Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 
informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
· Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung August 2016 und September 2016 

Vermieter/Wohnungseigentümer 
· Kaufpreisaufteilung auf Grund und Boden sowie Gebäude bei Mietgrundstücken im 

Privatvermögen 
· Überlassung von Wohneigentum an Asylbewerber stellt eine zulässige Wohnnutzung 

dar 

Arbeitsrecht 
· Anspruch auf tabakrauchfreien Arbeitsplatz 

Verfahrensrecht 
· Nationale Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen 

Umsatzsteuer 
· Keine Umsatzsteuer bei Betrugshandlungen eines Arbeitnehmers mittels fiktiver 

Geschäfte 
· Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur bei Gutgläubigkeit des Unternehmers 

Schenkungsteuer 
· Schenkungsteuer durch zinslose Kreditgewährung an Lebensgefährtin 

Einkommensteuer 
· Bei Gewinneinkünften zwingende Verpflichtung zur Abgabe einer elektronischen 

Steuererklärung 
· Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam genutztes häusliches Arbeitszimmer 
· Regelmäßige Arbeitsstätte bei Berufskraftfahrern 
· Doppelte Haushaltsführung innerhalb einer Großstadt: Fahrzeit von etwa einer Stunde 

pro Strecke zumutbar 

Sonstiges 
· Wohnortwechsel berechtigt nicht zur außerordentlichen Kündigung eines langfristigen 

Fitnessstudio-Vertrags 
 
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder 
senden Sie eine E-Mail. 
 
Melanie Fix  

02.08.2016 
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Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung August 2016 und 
September 2016 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.08.20161 12.09.20161 

Umsatzsteuer 10.08.20162 12.09.20163 
Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

15.08.2016 15.09.2016 

05.08.2016 09.09.2016 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

entfällt 12.09.2016 

Körperschaftsteuer entfällt 12.09.2016 
Gewerbesteuer 15.08.2016 entfällt 
Grundsteuer 15.08.2016 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

18.08.2016 15.09.2016 

12.08.2016 09.09.2016 

Sozialversicherung6 29.08.2016 28.09.2016 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die 

Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2016/26.09.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

VERMIETER/WOHNUNGSEIGENTÜMER 

Kaufpreisaufteilung auf Grund und Boden sowie Gebäude bei Mietgrundstücken 
im Privatvermögen 
Ist für ein bebautes Grundstück ein Gesamtkaufpreis gezahlt worden, wird der Kaufpreis 
zur Ermittlung der Absetzungen für Abnutzung (AfA) aufgeteilt. Zunächst sind die 
Verkehrswerte für den Grund und Boden und das Gebäude gesondert zu ermitteln. 
Danach sind die Gesamtanschaffungskosten nach dem Verhältnis der beiden 
Verkehrswerte aufzuteilen. 
Bei Mietwohngrundstücken im Privatvermögen erfolgt die Kaufpreisaufteilung nach dem 
Sachwertverfahren. Davon ist auch nicht abzuweichen, nur weil die Erwerber ihre 
Kaufentscheidung ausschließlich unter Renditegesichtspunkten getroffen und sich dabei 
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auf Ertragswerte gestützt haben. Die Anwendung des Sachwertverfahrens führt nicht 
schon dann zu einem unangemessenen Ergebnis, weil bei der Anwendung des 
Sachwertverfahrens ein außergewöhnlich hoher Marktanpassungsfaktor angewendet 
werden muss, um zum endgültigen Sachwert zu gelangen. Allerdings können die 
Erwerber durch ein im Ertragswertverfahren erstelltes Gutachten darlegen, dass die 
Kaufpreisaufteilung im Sachwertverfahren wesentlich von der im Ertragswertverfahren 
abweicht. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf) 

Überlassung von Wohneigentum an Asylbewerber stellt eine zulässige 
Wohnnutzung dar 
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist nicht berechtigt, mehrheitlich ein Verbot zur 
Unterbringung von Asylbewerbern in Eigentumswohnungen zu beschließen. Wegen 
fehlender Beschlusskompetenz der Gemeinschaft ist ein entsprechender Beschluss 
unwirksam. Die Unterbringung von Asylbewerbern stellt eine zulässige Wohnnutzung dar. 
Dies geht aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Laufen hervor. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Eigentümer seine Wohnung an den Freistaat Bayern 
vermietet. Dieser nutzte die Wohnung zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die übrigen 
Wohnungseigentümer hielten dies für unzulässig, insbesondere wegen der erheblichen 
Lärmbelästigung durch die Asylbewerber und die verhältnismäßig kurze Verweildauer in 
der Wohnung. 
Das Gericht sah dies anders. Auch die Unterbringung von Asylbewerbern stellt eine 
zulässige Wohnnutzung dar, die nicht dadurch unzulässig wird, dass der Aufenthalt der 
untergebrachten Personen verhältnismäßig kurz sei. Der häufige Wechsel der Bewohner 
und die damit gegebenenfalls gesteigerte Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der 
übrigen Bewohner sprechen ebenfalls nicht gegen eine Wohnnutzung. Selbst wenn es in 
Einzelfällen zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sei, die durchaus ein Gefühl 
des Unwohlseins bei den anderen Wohnungsnutzern hervorgerufen haben könnte, lassen 
sich daraus keine allgemeinen Schlussfolgerungen ableiten, dass die Unterbringung von 
Asylbewerbern eine erheblich größere Belastung und Beeinträchtigung des 
Gemeinschaftseigentums darstellt, als die Vermietung an andere Personengruppen. Auch 
von diesen können nämlich Beeinträchtigungen ausgehen. Zudem könne die 
Gemeinschaft bei konkreten Beeinträchtigungen mit einer Unterlassungserklärung gegen 
die jeweiligen Störer vorgehen. 

ARBEITSRECHT 

Anspruch auf tabakrauchfreien Arbeitsplatz 
Der Arbeitgeber muss nichtrauchende Arbeitnehmer wirksam vor Gesundheitsgefahren 
durch Tabakrauch schützen. Bei Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr gilt dies nur 
insoweit, als die Natur des Betriebs und die Art der Beschäftigung es zulassen. Die 
einzelnen Bundesländer können Ausnahmeregelungen vorsehen; der Arbeitgeber muss in 
diesem Fall die Gesundheitsgefährdung minimieren. 
Im Fall eines Croupiers in einem Spielcasino, der zweimal wöchentlich zwischen sechs 
und zehn Stunden in einem abgetrennten Raucherraum arbeiten musste, wurde von 
einer Ausnahmeregelung im Hessischen Nichtraucherschutzgesetz Gebrauch gemacht, 
die das Rauchen in Spielbanken ermöglicht. Die Verpflichtung zur Minimierung der 
Gesundheitsgefährdung wurde nach Überzeugung des Bundesarbeitsgerichts durch die 
bauliche Trennung des Raucherraums, den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage und 
die zeitliche Begrenzung der Arbeit im Raucherraum erfüllt. 

VERFAHRENSRECHT 

Nationale Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen 
Das Bundesministerium der Finanzen weist auf ein Maßnahmenpaket der 
Bundesregierung hin, das für mehr Transparenz bei Briefkastenfirmen sorgen soll. Auf 
nationaler Ebene wurde mit den Bundesländern eine grundlegende Einigung über 
konkrete Verschärfungen des Steuerrechts erzielt. 
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Es ist geplant, die Abgabenordnung (AO) in drei Bereichen zu ändern: 
· Die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen bei Beteiligungserwerb einer 

ausländischen Kapitalgesellschaft sollen auf jegliche Geschäftsbeziehungen zu 
ausländischen Unternehmen erweitert werden. Neben formaler rechtlicher Beteiligung 
soll auch ein tatsächlich beherrschender Einfluss mitgeteilt werden, um 
Treuhandverhältnisse oder ähnliche Vereinbarungen zu erfassen. Bußgelder im Falle 
eines Verstoßes gegen die Mitteilungspflichten sollen voraussichtlich von derzeit 
5.000 € auf bis zu 25.000 € erhöht werden. 

· Banken haben neue steuerliche Anzeigepflichten zu erfüllen. Sie sollen etwa mitteilen 
müssen, welche Beteiligungen an Briefkastenfirmen sie vermittelt haben. Bei 
Verletzung der Anzeigepflicht droht den Banken ein beträchtliches Bußgeld und 
Haftung für Steuerschäden. 

· Das sogenannte steuerliche Bankgeheimnis soll aufgehoben werden. Es geht aber 
ausdrücklich nicht um das zivilrechtliche Bankgeheimnis, das vor Datenweitergabe 
etwa an andere Unternehmen schützen soll. Zugleich soll das automatisierte 
Kontenabrufverfahren auf die Ermittlung von Geschäftsbeziehungen zu 
Briefkastenfirmen ausgeweitet werden. Die Legitimationsprüfung durch Banken soll 
durch die Erfassung der Steuer-Identifikationsnummer jedes Kontoführers und des 
wirtschaftlich abweichend Berechtigten erweitert werden. Steuerhinterziehung durch 
verdeckte Beteiligungen soll zu den schweren Steuerhinterziehungen gerechnet 
werden, wodurch sich auch die Verjährungsfrist auf zehn Jahre für die Strafverfolgung 
verlängert. 

UMSATZSTEUER 

Keine Umsatzsteuer bei Betrugshandlungen eines Arbeitnehmers mittels fiktiver 
Geschäfte 
Verabredet ein Arbeitnehmer mit einem Dritten, seinen Arbeitgeber dadurch zu 
schädigen, dass der Dritte Rechnungen über fiktive Geschäfte ausstellt, und das 
erhaltene Geld zu teilen, liegt kein umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Dritten vor. Das aus den Straftaten erlangte Geld ist kein Entgelt 
des Dritten für eine vom Arbeitnehmer erbrachte Leistung, sondern Anteil des 
Arbeitnehmers am „Gewinn“. Der Fall ist nicht vergleichbar mit den sog. Schmiergeld- 
oder Bestechungsfällen, in denen ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch 
zwischen dem Arbeitnehmer und den bevorzugten Firmen angenommen wird. Diesen 
Fällen liegen reale wirtschaftliche bzw. geschäftliche Betätigungen zugrunde, da die 
bevorzugten Unternehmen Vorteile erlangen, die sie unmittelbar für ihre 
unternehmerische Betätigung nutzen. 
(Quelle: Urteil des Hessischen Finanzgerichts) 

Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur bei Gutgläubigkeit des Unternehmers 
Ein Unternehmer kann nur dann die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist, z. B. der leistende Unternehmer 
zutreffend bezeichnet ist. Ist die Rechnung fehlerhaft, kommt ein Vorsteuerabzug nur im 
Billigkeitsweg in Betracht. Dies setzt voraus, dass der Unternehmer gutgläubig war und 
alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden können, 
um sich von der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu überzeugen und seine 
Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist. Dies muss der Unternehmer und nicht 
das Finanzamt nachweisen. Dazu ist z. B. erforderlich, dass der Unternehmer sich 
Gewissheit über den leistenden Unternehmer verschafft und die angegebene 
Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf deren Richtigkeit 
überprüft. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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SCHENKUNGSTEUER 

Schenkungsteuer durch zinslose Kreditgewährung an Lebensgefährtin 
Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspartner in einem ihr gehörenden Wohnhaus. Zwecks 
Finanzierung von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gewährte der Lebenspartner 
seiner Partnerin ein zinsloses, erst in späteren Jahren zu tilgendes Darlehn. In der 
Zinslosigkeit des gewährten Darlehns sah das zuständige Finanzamt einen der 
Schenkungsteuer unterliegenden Sachverhalt. Daran ändere auch der Umstand nichts, 
dass der kreditgebende Lebensgefährte den Umbau mitgestalten und das Haus 
unentgeltlich zu eigenen Wohnzwecken mitbenutzen durfte. 
Das angerufene Finanzgericht folgte der Beurteilung des Finanzamts. Zur Begründung 
führte es aus, dass in derartigen Fällen eine freigebige Zuwendung vorliegt. Beim 
Empfänger kommt es zu einer endgültigen Vermögensmehrung, der kein entsprechender 
Vermögensabfluss gegenübersteht. Das Argument des gemeinsamen Wohnens kann 
nicht als Gegenleistung angesehen werden. Es ist Ausdruck des lebenspartnerschaftlichen 
Verhältnisses. 

EINKOMMENSTEUER 

Bei Gewinneinkünften zwingende Verpflichtung zur Abgabe einer elektronischen 
Steuererklärung 
Sind Gewinneinkünfte von mehr als 410 € zu erklären, muss die entsprechende 
Einkommensteuererklärung durch Datenfernübertragung übermittelt werden. 
Eine Entbindung von dieser Verpflichtung ist nur dann möglich, wenn dem Steuerbürger 
dieses Verfahren wirtschaftlich oder persönlich nicht zuzumuten ist. Allein ein Hinweis auf 
die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden, wonach zu befürchten ist, dass 
auch die Daten für die Steuererklärung ausgespäht werden könnten, reicht nicht aus, um 
sich von dieser Verpflichtung befreien zu lassen. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam genutztes häusliches Arbeitszimmer 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht abzugsfähig. 
Steht aber für die betriebliche oder berufliche Nutzung kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung, greift die Abzugsbeschränkung nicht. Allerdings ist eine 
Höchstbetragsbegrenzung von 1.250 € zu beachten. Stellt das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit dar, sind die 
Aufwendungen in unbeschränkter Höhe abzugsfähig. 
Nutzen beide Ehegatten das Arbeitszimmer, sind die Aufwendungen nach dem Grad der 
jeweiligen Nutzung aufzuteilen. Liegen bei einem Ehegatten die Voraussetzungen zum 
nur beschränkten Abzug der Aufwendungen vor, ist der Ansatz des Höchstbetrags auf 
den entsprechenden Nutzungsanteil beschränkt. Für den zum unbeschränkten Abzug der 
Aufwendungen berechtigten Ehegatten ist der Abzug der Aufwendungen auf den seinem 
Nutzungsanteil entsprechenden Prozentsatz beschränkt. Bei einer jeweils 50 %igen 
Nutzung wären einerseits 625 € und andererseits 50 % der Aufwendungen unbegrenzt 
abzugsfähig. 
Hinweis: Zu dieser Rechtsfrage sind noch zwei weitere Verfahren beim Bundesfinanzhof 
anhängig. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster) 

Regelmäßige Arbeitsstätte bei Berufskraftfahrern 
Bei einem Berufskraftfahrer gilt als regelmäßige Arbeitsstätte der Ort, den er 
kontinuierlich und regelmäßig aufsucht, um das Kraftfahrzeug des Arbeitgebers zu 
übernehmen oder abzuliefern oder andere Arbeitsaufträge entgegenzunehmen. Das gilt 
auch, wenn der Berufskraftfahrer mehr als die Hälfte seiner tatsächlichen 
Jahresarbeitszeit außerhalb dieses Orts verbracht hat. 
Das vom Arbeitnehmer gefahrene Fahrzeug kommt nicht als regelmäßige Arbeitsstätte in 
Betracht, weil es sich nicht um eine ortsfeste Einrichtung handelt. Er kann daher nur die 
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Entfernungspauschale geltend machen und nicht den Reisekostensatz für jeden 
gefahrenen Kilometer. 
So hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburgentschieden und ist der Auffassung des 
Finanzamts gefolgt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Der Begriff „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt seit 1. Januar 2014 den Begriff 
„regelmäßige Arbeitsstätte“. 

Doppelte Haushaltsführung innerhalb einer Großstadt: Fahrzeit von etwa einer 
Stunde pro Strecke zumutbar 
Arbeitnehmer können notwendige Mehraufwendungen, die ihnen wegen einer beruflich 
veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen, als Werbungskosten abziehen. Dazu 
muss der Arbeitnehmer am Ort seiner Beschäftigung wohnen und außerhalb dieses Ortes 
einen weiteren eigenen Hausstand (Hauptwohnung) unterhalten. Grundsätzlich ist es 
denkbar, dass beide Orte innerhalb derselben politischen Gemeinde liegen. Abzustellen 
ist vielmehr auf das Einzugsgebiet. Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-
Brandenburg liegt die Hauptwohnung noch im Beschäftigungsort, wenn der Arbeitnehmer 
von dort seine Arbeitsstätte innerhalb von etwa einer Stunde erreichen kann. In diesen 
Fällen fehlt es am Auseinanderfallen von Beschäftigungsort und Ort der Hauptwohnung. 
Die Anmietung der zweiten Wohnung kann durchaus wegen der erheblich kürzeren 
Fahrzeit beruflich veranlasst sein, aber eine doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

SONSTIGES 

Wohnortwechsel berechtigt nicht zur außerordentlichen Kündigung eines 
langfristigen Fitnessstudio-Vertrags 
Ein berufsbedingter Wohnortwechsel berechtigt den Kunden grundsätzlich nicht dazu, 
seinen langfristigen Fitnessstudio-Vertrag außerordentlich zu kündigen. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
Zwar kann ein Fitnessstudio-Vertrag als Dauerschuldverhältnis von jedem Vertragsteil 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum 
Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Allerdings trägt der Kunde 
grundsätzlich das Risiko, die vereinbarte Leistung des Vertragspartners aufgrund einer 
Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu können. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn ihm aus Gründen, die er nicht beeinflussen kann, eine 
weitere Nutzung der Leistungen des anderen Vertragspartners nicht mehr zumutbar ist. 
Bei einem Vertrag über die Nutzung eines Fitnessstudios kann ein solcher, nicht in den 
Verantwortungsbereich des Kunden fallender Umstand etwa in einer die Nutzung 
ausschließenden Erkrankung gesehen werden. Ebenso kann eine Schwangerschaft die 
weitere Nutzung der Leistungen des Studiobetreibers bis zum Ende der vereinbarten 
Vertragslaufzeit unzumutbar machen. Ein Wohnsitzwechsel stellt dagegen keinen 
wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags dar, 
weil die Gründe hierfür in aller Regel allein in der Sphäre des Kunden liegen und von ihm 
beeinflussbar sind. 
 

 


